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Aufhebung nicht mehr benötigter Wasserschutzgebiete

Es ist festzustel len, daß zahlreiche kleine Wasserwerke, überwiegend im ländlichen Baum,
aufgegeben werden sollen bzw. von den Trägern der öffentl ichen Wasserversorgung
bereits aufgegeben worden sind. Neben dem allgemeinen Rückgang des Wasserbedarfes
sind als Ursachen hierfür technischer Verschleiß der Anlagen sowie Überschreitungen der
Grönzwerte der Trinkwasserverordnung zu nennen, Die Grenzwertüberschreitung ist
beispielsweise durch die bei diesen kleinen Anlagen häufige Nutzung von quali tat iv
problematischem Grundwasser aus dem relativ ungeschützten ersten Grundwasserleiter
und durch mangelnde Aufbereitungsmöglichkeiten bedingt. Eine Sanierung dieser un-
zureichend ausgestatteten Anlagen ist für die Träger der öffentl ichen Wasserversorgung
meist unrentabel.
Auch für die kleinen Wasserwerke im ländlichen Raum sind in der DDR Wasserschutz-
gebiete durch Beschlüsse der Kreistage festgesetzt worden. An der Bestandskraft dieser
bestehenden Wasserschutzgebiete, die i .S.d. 5 19 Abs. 1 Nr. 1 des Wasserhaushalts-
gesetzes (WHG) im Interesse des Schutzes der öffentlichen Wasserversorgung festgesetzt
wurden, haben weder der Einigungsvertrag noch das Inkrafttreten WHG bzw. des Bran-
denburgischen Wassergesetzes (BbgWG) etwas geändert.
Bei einem Fortbestehen der Wasserschutzgebiete die aus diesen Gründen nicht mehr
erforderl ich sind, würden die Gemeinden und die betroffenen Bürger sowie die lndustrie
und Landwirtschaft mit z.T. nicht unerheblichen Nutzungsbeschränkungen und Verboten
unnötig belastet werden. Viele Gemeinden sind z.B. an der Aufstel lung eines Bebauungs-
planes für im Schutzgebiet l iegende Grundstücke interessiert und sehen sich hier in ihrer
Entwicklung behindert. Daraus leitet sich der Wunsch nach einer Aufhebung der bisherigen
Wasserschutzgebietsfestlegungen ab.

lch bitte Sie deshalb, unter Einbeziehung des Wasserwirtschaftsamtes und der Schutz-
gebietskommission zu prüfen, welche Wasserschutzgebiete im v.g. Sinne für eine Auf-
hebung in Betracht kommen und ob die durch andere Wasserschutzgebiete geschützten
Grundwasservorräte in der Region die Versorgungssicherheit gewährleisten. Keinesfal ls
sollen für die Sicherung der langfristigen Versorgungssicherheit geeignete und bedeutsame
Wasserschutzgebiete leichtfertig zugunsten später notwendiger Neufestsetzungen aufge-
geben werden!



,7

2

lm Ergebnis der Prüfung sind mir die in Betracht kommenden Wasserschutzgebiete zur
Einleitung des Verordnungsgebungsverfahrens zur Aufhebung vorzuschlagen. Der Ent-
scheidungsvorschlag hat klare Aussagen darüber zu enthalten, daß die untere Wasserbe-
hörde mit dem Wasserwirtschaftsamt und nach Anhörung der Schutzgebietskommission
alle Voraussetzungen geprüft hat und aus welchen Gründen die Aufhebung befürwortet
wird. Die Belange der Träger der öffentl ichen Wasserversorgung müssen dabei in jedem
Fall priori tär berücksichtigt werden. Dem Aufhebungsvorschlag sind die Wasserschutz-
gebietsverordnungen bzw. die Kreistagsbeschlüsse (möglichst im Original oder als gut
lesbare Kopie) und die Stel lungnahmen der Träger der öffentl ichen Wasserversorgung
beizufügen.  Auf  d ie  Durchführung von Anhörungsver fahren i .S.d.  5  15 Abs.  1  BbgWG
kann verzichtet werden, wenn mit Einwendungen nicht zu rechnen ist.

In gleicher Weise bitte ich Sie, mit den Trinkwasservorbehaltsgebieten zu verfahren.
Hierbei ist jedoch der mit der Festsetzung dieser Gebiete verfolgte Zweck der langfristigen
Daseinsvorsorge besonders zu berücksichtigen. Soweit für diese Gebiete der Begünstigte
nicht feststeht, kann die Stel lungnahme des Trägers der öffentl ichen Wasserversorgung
entfal len.

Da mir an einer gründlichen Prüfung der Einzelfäl le sehr gelegen ist, wird mit diesen Erlaß
kein konkreter Termin gesetzt. lch würde es jedoch begrüßen, wenn Sie mir noch vor
Jahresende erste Vorschläge unterbreiten könnten.
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